
[GB] Ausstrahlung von anstößigem Material laut Ofcom
nicht durch Kontext gerechtfertigt
IRIS 2013-10:1/27

Julian Wilkins
Wordley Partnership

Am 7. Oktober 2013 hat die britische Regulierungsbehörde Ofcom entschieden,
dass im Rahmen des CBS Reality-Programms Caught on Camera ausgestrahlte
Inhalte anstößig und nicht durch den Kontext gerechtfertigt waren. Die Ofcom ist
gemäß dem Kommunikationsgesetz aus dem Jahr 2003 gesetzlich zur Regulierung
der Fernsehstandards befugt. Eine ihrer Pflichten besteht gemäß Art. 3 Abs. 2
lit. e des Kommunikationsgesetzes von 2003 darin zu gewährleisten, dass die im
Fernsehen ausgestrahlten Programme die Öffentlichkeit angemessen vor der
Verwendung von anstößigem und schädlichem Material schützen.

Vorschrift 2.3 des Rundfunkkodexes besagt, dass Rundfunkveranstalter
sicherstellen müssen, dass eventuell anstößige Inhalte durch den Kontext
gerechtfertigt sind.

Der Fernsehsender CBS Reality strahlt seit einigen Jahren eine
Unterhaltungssendung namens Caught on Camera aus, die wahre Verbrechen
zeigt. Darin werden Situationen aus dem wirklichen Leben gezeigt, in denen
Menschen ein kriminelles Verhalten an den Tag legen.

Am 22. Juni 2013 sendete CBS Reality um Mitternacht eine Folge von Caught on
Camera, in der Filmaufnahmen von zwei Männern bei einer Auseinandersetzung in
einem Brautmodengeschäft sowie Bilder einer Autofahrerin zu sehen waren, die
mit ihrem eigenen Fahrzeug einen anderen Wagen aus einer Parklücke drängte.

Ein Ausschnitt zeigte sechs Gewaltakte einer Betreuungskraft (Nanny) gegenüber
einem elf Monate alten Jungen.

Dem Filmmaterial war folgende Warnung vorangestellt: „Im folgenden Video der
schlimmste Albtraum aller Eltern - verstörende und grausame Bilder eines Kindes,
das schwer misshandelt wird“.

Die Bilder wurden von einer dramatisch klingenden Erzählung und pathetischer
Musik untermalt. Viele der Vorfälle wurden mehrmals wiederholt, unter anderem
in Zeitlupe, als Standbilder und in der Form, dass die einzelnen Vorfälle
gleichzeitig auf dem Bildschirm erschienen. Einige der Gewaltakte wurden rot
dargestellt.
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Auf die Anschuldigung, dass das Bildmaterial ungerechtfertigterweise anstößig
sei, antwortete CBS Chellozone, der Lizenzträger und Eigentümer des
Fernsehsenders CBS Reality, dass die Sendung um Mitternacht ausgestrahlt
wurde und zu dieser Uhrzeit mit einem ausschließlich erwachsenen Publikum zu
rechnen sei. Der Schwerpunkt der Sendung lag auf Verbrechen und das
Filmmaterial war auf You Tube verfügbar. Eine der Sendung vorausgehende
Warnung war ausgestrahlt worden und wurde während der Sendung erneut
eingeblendet. Der Erzähler erläuterte, dass das Kind keine sichtliche Verletzung
hatte und die Nanny zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden war. Das
Sendeformat Caught on Camera war bereits seit mehreren Jahren überprüft
worden.

Die Ofcom vertrat die Auffassung, dass die Tatsache, Gewalt gegenüber einem
Kind zu veranschaulichen, die Gefahr erhöhe, dass das Filmmaterial sogar für
erwachsene Zuschauer als anstößig eingestuft werde. Darüber hinaus prüfte der
Regulierer, ob die Gewaltdarstellung im Kontext der gesamten Sendung und ihrer
Ziele stand. Caught on Camera war in erster Linie eine Unterhaltungssendung und
als solche widerspricht die Darstellung von Gewalt gegenüber einem Kind den
Zuschauererwartungen in Bezug auf die Sendung, selbst unter Berücksichtigung
der Warnungen. Die wiederholte Gewaltdarstellung sowie die dramatische
Inszenierung erhöhten die Gefahr einer anstoßerregenden Wirkung. Die
wiederholte Gewaltdarstellung und die Kluft zwischen dem Kindesmissbrauch und
anderen in der Sendung gezeigten Ereignissen entsprach nicht den
Zuschauererwartungen und stand nicht im Gesamtzusammenhang der Sendung.
Die wiederholte Darstellung von Gewalt gegenüber dem Kind war nicht
gerechtfertigt.

Der Rundfunkregulierer kam zu dem Schluss, dass es gefühllos und
unangemessen sei, derartige Bilder in einer Sendung zu zeigen, die wahre
Verbrechen auf dramatische und unterhaltsame Weise darstellt. Mithin liege ein
Verstoß gegen Vorschrift 2.3 vor.

Ofcom’s decision concerning Caught on Camera- CBS Reality - Ofcom
Broadcast Bulletin Issue 239, page 9

http://stakeholders.ofcom.org.uk/binaries/enforcement/broadcast-
bulletins/obb239/obb239.pdf

Ofcom-Entscheidung über Caught on Camera des Senders CBS Reality - Ofcom
Rundfunkbulletin Ausgabe Nr. 239, Seite 9
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